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Thüringer Landtag
7. Wahlperiode

B e s c h l u s s e m p f e h l u n g

des Ausschusses für Bildung, Jugend und Sport

zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen DIE LINKE, der 
SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- Drucksache 7/6573 -

Thüringer Gesetz zur Modernisierung des Schulwesens

Berichterstatter: Herr Abgeordneter Schaft

Beratungen:

Durch Beschluss des Landtags in seiner 97. Sitzung am 15. Dezember 
2022 wurde der Gesetzentwurf an den Ausschuss für Bildung, Jugend 
und Sport überwiesen.

Der Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport hat den Gesetzentwurf 
in seiner 52. Sitzung am 15. Dezember 2022, in seiner 54. Sitzung am 
3. März 2023, in seiner 55. Sitzung am 31. März 2023 und in seiner 
72. Sitzung am 18. April 2024 beraten sowie ein schriftliches Anhörungs-
verfahren und in seiner 54. Sitzung am 3. März 2023 ein mündliches An-
hörungsverfahren durchgeführt.

Beschlussempfehlung:

Der Gesetzentwurf wird mit folgenden Änderungen angenommen: 

I. Artikel 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 1 wird gestrichen.

2. Die bisherige Nummer 2 wird Nummer 1. 

3. Nummer 3 wird gestrichen.

4. Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 2 und erhält folgende Fas-
sung:

"2. § 7 Abs. 7 erhält folgende Fassung: 

'(7) Für an einem Gymnasium gebildete Spezialklassen für Mu-
sik kann der Ausbildungsgang um eine Klassenstufe erweitert 
werden. An den Spezialgymnasien für Musik und Sport wird 
die Zeit der Qualifikationsphase auf drei Schuljahre gestreckt.'"
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5. Die Nummern 5 und 6 werden gestrichen. 

6. Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 3 und wie folgt geändert:

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung:

"a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

'Ist aufgrund des Losverfahrens ein Kind aufzunehmen, 
das zeitgleich mit einem Geschwisterkind an der Schule 
angemeldet wurde, so ist das Geschwisterkind ebenfalls 
aufzunehmen.'"

b) Buchstabe b erhält folgende Fassung:

"b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 Nr. 1 werden nach dem Wort "besuchen" die 
Worte "oder im nächsten Schuljahr an dieser Schule 
eingeschult werden" eingefügt.

bb) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt:

'Ist aufgrund des Losverfahrens ein Kind aufzunehmen, 
das zeitgleich mit einem Geschwisterkind an der Schu-
le angemeldet wurde, so ist das Geschwisterkind eben-
falls aufzunehmen.'"

7. Die bisherige Nummer 8 wird Nummer 4 und erhält folgende Fas-
sung:

"4. § 17 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

'(3) Die Schulpflicht kann an einer öffentlichen Schule oder an 
einer Ersatzschule außerhalb Thüringens erfüllt werden. Der 
Besuch einer Schule außerhalb Thüringens zur Erfüllung der 
Vollzeitschulpflicht ist dem zuständigen Schulamt nachzuwei-
sen. Für die Erfüllung der Berufsschulpflicht außerhalb Thü-
ringens gilt § 15 Abs. 1 und 3 entsprechend.'"

8. Die bisherige Nummer 9 wird Nummer 5.

9. Nummer 10 wird gestrichen.

10. Die bisherige Nummer 11 wird Nummer 6 und wie folgt geändert:

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung:

"a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

'Soweit digitale Lehr- und Lernmittel im Unterricht einge-
setzt werden, ist der Schüler zur Nutzung dieser verpflich-
tet. Entsprechendes gilt für die Nutzung digitaler Lernumge-
bungen. Erfolgt die Teilnahme am Unterricht gemäß § 45 a 
Abs. 1 Satz 2 in einer digitalen Lernumgebung, sind die teil-
nehmenden Schüler zur Übertragung des eigenen Bildes 
und Tones verpflichtet, soweit der Lehrer dies aus pädago-
gischen Gründen fordert und die technischen Vorausset-
zungen vorliegen.'"
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b) Buchstabe b erhält folgende Fassung:

"b) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3 a eingefügt:

'(3 a) Die Verwendung von digitalen Endgeräten in der Schu-
le ist für Schüler nur zulässig
1. im Unterricht und bei sonstigen schulischen Veranstal-

tungen sowie
2. im Schulgebäude und auf dem Schulgelände, soweit 

dies die Schule allgemein oder das pädagogische Per-
sonal im Einzelnen gestattet. 

Für die Verwendung nach Satz 1 kann die Schule allgemein 
oder das pädagogische Personal für den Einzelfall die zu 
nutzenden Programme und Anwendungen festlegen. Bei 
unzulässiger Verwendung kann das digitale Endgerät vor-
übergehend einbehalten werden.'"

11. Nach Nummer 6 wird folgende neue Nummer 7 eingefügt:

"7. In § 33 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte 'den Erziehern und 
den Sonderpädagogischen Fachkräften' durch die Worte 'den 
Erziehern, den Sonderpädagogischen Fachkräften, den Päd-
agogischen Assistenzen und den Schulverwaltungsassisten-
zen' ersetzt."

12. Die bisherige Nummer 12 wird Nummer 8 und wie folgt geändert:

a) Buchstabe a erhält folgende Fassung:

"a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

'§ 34  
Lehrer, Erzieher, Sonderpädagogische Fachkräfte und  

Pädagogische Assistenzen'"

b) Buchstabe b) erhält folgende Fassung:

"b) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

'Lehrer, Sonderpädagogische Fachkräfte, Erzieher im Ganz-
tag und Pädagogische Assistenzen an staatlichen Schulen 
sind Landesbedienstete.'"

c) Buchstabe d erhält folgende Fassung:

"d) Nach Absatz 4 a wird folgender Absatz 4 b eingefügt:

'(4 b) Pädagogische Assistenzen unterstützen Lehrer, Er-
zieher und Sonderpädagogische Fachkräfte im Unterricht, 
bei der Erziehung, Beratung, Betreuung und Förderung der 
Schüler und bei der Zusammenarbeit mit den Eltern. Die 
fachlichen Voraussetzungen für die Tätigkeit als Pädago-
gische Assistenz werden von dem für das Schulwesen zu-
ständigen Ministerium festgelegt.'"

d) Folgende Buchstaben e und f werden angefügt:

"e) In Absatz 5 werden die Worte 'die Erzieher und die Son-
derpädagogischen Fachkräfte' durch die Worte 'die Erzie-
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her, die Sonderpädagogischen Fachkräfte und die Päda-
gogischen Assistenzen' ersetzt.

f) Absatz 6 wird aufgehoben."

13. Die bisherige Nummer 13 wird Nummer 9.

14. Nummer 14 wird gestrichen.

15. Nach Nummer 9 wird folgende neue Nummer 10 eingefügt:

"10. § 37 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden nach den Worten 'Sonderpädago-
gischen Fachkräfte' ein Komma und die Worte 'die 
Pädagogischen Assistenzen' eingefügt.

bb) In Satz 9 werden die Worte 'und die Sonderpädago-
gischen Fachkräfte' durch ein Komma und die Wor-
te 'die Sonderpädagogischen Fachkräfte und die Pä-
dagogischen Assistenzen' ersetzt.

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort 'Erzieher' ein Kom-
ma und die Worte 'die Pädagogischen Assistenzen' ein-
gefügt."

16. Die bisherige Nummer 15 wird Nummer 11 und erhält folgende 
Fassung:

"11. § 38 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 5 Satz 1 wird folgende neue Nummer 3 a ein-
gefügt:

'3 a. das pädagogische Konzept zur Durchführung des 
Distanzunterrichts nach § 45 a Abs. 1 Satz 2,'

b) In Absatz 8 werden nach dem Wort 'über' die Worte 'die 
beratende Teilnahme weiterer Personen an den Sitzun-
gen' und ein Komma eingefügt."

17. Die Nummern 16 bis 19 werden gestrichen.

18. Die bisherige Nummer 20 wird Nummer 12.

19. Die bisherige Nummer 21 wird Nummer 13 und erhält folgende 
Fassung:

"13. Nach § 45 wird folgender § 45 a eingefügt:

'§ 45 a  
Präsenz- und Distanzunterricht, Digitale Lernumgebung

(1) Unterricht wird in der Regel als Präsenzunterricht erteilt. 
Abweichend von Satz 1 kann Unterricht auf der Grundlage 
eines von der Schulkonferenz beschlossenen pädagogischen 
Konzepts auch in räumlicher Trennung von Lehrern und Schü-
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lern stattfinden (Distanzunterricht). Hierbei ist zu gewährleis-
ten, dass die Lernziele erreicht werden können und die Schü-
ler eine angemessene Betreuung und Unterstützung durch 
die Lehrer erhalten. Der Anspruch auf individuelle Förderung 
nach § 2 Abs. 2 bleibt unberührt.

(2) Distanzunterricht unter den Vorgaben des Absatzes 1 kann 
nach Entscheidung des Schulleiters außerhalb des Schulge-
bäudes stattfinden,
1. wenn zum Schutz von Leben und Gesundheit eine Schul-

schließung oder ein Ausschluss einzelner Klassen oder 
Kurse oder der Ausschluss einzelner Personen angeord-
net oder genehmigt wurde,

2. in den Fällen des § 54 Abs. 1, 2 oder 6,
3. wenn dem Schüler der Besuch eines regulären Unterrichts 

nicht möglich ist, oder
4. wenn aufgrund außergewöhnlicher witterungsbedingter 

Ereignisse kein Präsenzunterricht stattfinden kann oder
5. in einem sonstigen besonderen Bedarfsfall zur Erhaltung 

erreichter Lernstände und zur Vermittlung neuer Lernin-
halte nach Genehmigung des zuständigen Schulamtes.

Im Fall von Satz 1 Nr. 5 ist Distanzunterricht für Schüler der 
Primarstufe ausgeschlossen.

(3) Unterricht kann unter Einsatz von digitalen Lehr- und Lern-
mitteln in einer digitalen Lernumgebung durchgeführt werden. 
Distanzunterricht im Sinne des Absatzes 2 soll unter Einsatz 
von digitalen Lehr- und Lernmitteln in einer digitalen Lernum-
gebung durchgeführt werden; ist dies aus sächlichen oder 
technischen Gründen nicht möglich, hat die Schule die Ein-
beziehung der Schüler in die Lehr- und Lernprozesse in ge-
eigneter anderer Weise sicherzustellen.

(4) Das für Schulwesen zuständige Ministerium stellt den 
Schulen eine digitale Lernplattform zur Verfügung. Über die-
se erhalten die Schulen Zugang zu digitalen Lehr-und Lern-
mitteln. Der Einsatz anderer digitaler Lernplattformen sowie 
weiterer digitaler Lehr- und Lernmittel liegt in der Verantwor-
tung der jeweiligen Schule.

(5) Das für Schulwesen zuständige Ministerium wird ermäch-
tigt, das Nähere
1. zum Distanzunterricht, insbesondere den Umfang und die 

Dauer für bestimmte Schularten, Schulformen, Klassen-
stufen und Schülergruppen,

2. zum Einsatz und zu den Anforderungen an eine digitale 
Lernumgebung sowie

3. zum Einsatz und zu den Anforderungen an digitale Lehr- 
und Lernmittel 

durch Rechtsverordnung zu regeln.'"

20. Folgende neue Nummer 14 wird eingefügt:

"14. § 54 Abs. 7 wird aufgehoben."
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21. Die bisherige Nummer 22 wird Nummer 15 und erhält folgende 

Fassung:

"15. § 57 wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt:

'Darüber hinaus dürfen personenbezogene Daten ver-
arbeitet werden, soweit dies zur Nutzung digitaler Lehr- 
und Lernmittel sowie digitaler Lernumgebungen erforder-
lich ist. Dies gilt auch für Daten, die erst bei der Nutzung 
entstehen.'

b) Absatz 8 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 4 wird das Wort "sowie" durch ein Komma 
ersetzt.

bb) In Nummer 5 wird das Komma durch das Wort "sowie" 
ersetzt.

cc) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 6 eingefügt:

'6. das Verarbeiten personenbezogener Daten von 
Schülern, Eltern und dem pädagogischen Personal 
der Schule durch zu schulischen Zwecken eingesetz-
te digitale Lehr- und Lernmittel,'"

22. Die bisherigen Nummern 23 und 24 werden die Nummern 16 und 
17.

II. Artikel 2 wird gestrichen. 

III. Der bisherige Artikel 3 wird Artikel 2 und erhält folgende Fassung:

"Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2024 in Kraft."

Wolf 
Vorsitzender
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